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§
 
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) gelten
alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Vertrags
partnern (nachstehend auch Auftraggeber genannt) 
derer wir Beratungsleistungen, Entwicklungsleistungen, 
Dienstleistungen,  Schulungen, Unterstützungsleistungen, 
Serviceleistungen oder sonstige Leistungen (nachfolgend auch 
Leistungen genannt) erbringen. Sie gelten auch für alle 
zukünftigen Lieferungen und Leistungen oder Angebote an 
unsere Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert 
vereinbart werden. Die AGBs gelten jedoch nur, wenn unser 
Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich
Sondervermögen ist. 
 
2. Unsere AGBs gelten auch für Verträge über den
und/oder die Lieferung von beweglichen Sachen
auch Ware genannt) ohne Rücksicht darauf, 
selbst herstellen oder bearbeiten oder bei Z
einkaufen (§§ 433, 651 BGB). 
 
3. Unsere AGBs gelten ausschließlich. Abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrückli
zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch 
dann, wenn wir in Kenntnis der AGBs des Auftraggebers die 
Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 
 
4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit
dem Auftraggeber (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor
Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist 
Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
 
5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die na
Vertragsschluss vom Auftraggeber uns gegenüber abzugeben
sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung
Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
Schriftform. 
 
6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben
nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige 
Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
sie in diesen AGBs nicht unmittelbar abgeändert oder 
ausdrücklich ausgeschlossen werden. 
 
 

§
 
1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, 
sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet 
sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Dies gilt 
auch, wenn wir dem Auftraggeber technische Dokumentationen 
(z. B. Zeichnungen, Pläne, elektronische Dateien, Berechnungen, 
Kalkulationen, Verweisungen auf DIN
Applikationsberichte), sonstige Produktbeschreibungen oder 
Unterlagen - auch in elektronischer Form - überlassen haben. 
 
2. Die Abgabe eines Angebotes erfolgt unter dem Vorbehalt 
der rechtzeitigen Selbstbelieferung, soweit wir die
Nichtbelieferung nicht selbst zu vertreten haben, insbesondere 
rechtzeitig ein kongruentes Deckungsgeschäft mit unserem 
Lieferanten geschlossen haben. 
 
3. Die Bestellung von Leistungen und die Bestellung von Ware 
durch den Auftraggeber gilt als verbindliches Vertragsangebot. 
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4. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind 
wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 30 Tagen 
nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
 
5. Die Annahme kann entweder schriftlich, wobei Textform 
genügt (z.B. durch Auftragsbestätigung), oder durch 
Auslieferung der Ware an den Auftraggeber erklärt werden.
 
6. Maßgeblich für die Rechtsbeziehung zu unserem 
Auftraggeber ist allein der schriftlich geschlossene Vertrag 
einschließlich dieser AGBs. Dieser gibt alle Abreden zwischen 
uns und dem Auftraggeber wieder. Mündliche Zusagen 
unsererseits vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich 
unverbindlich. Mündliche Abreden werden 
schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils 
ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 
Öffentliche Äußerungen (z.B. Werbeaussagen, allgemeine 
Anpreisungen) unsererseits oder sonstiger Dritter (z.
Hersteller) gelten nicht als Vereinbarung über die 
Beschaffenheit und beinhalten insbesondere keine 
Garantiezusage. 
 
7. Angaben unsererseits zur Ware oder zur Leistung (z. B. 
technische Daten, Gewichte, Maße, Toleranzen, Belastbarkeiten) 
sowie Darstellungen, z.B. in For
Abbildungen sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorausgesetzten Zweck eine 
genaue Übereinstimmung voraussetzt. Insoweit handelt es sich 
insbesondere nicht um garantierte Beschaffenheitsmerkm
sondern um die Beschreibung oder Kennzeichnung unserer 
Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und 
Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen 
oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, 
soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck nicht beeinträchtigen.  
 
8. Abänderungen oder Ergänzungen der getroffenen 
vertraglichen Vereinbarungen einschließlich dieser AGBs 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Unsere 
Mitarbeiter, abgesehen von Ges
sind nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden 
zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die 
telekommunikative Übermittlung (z.
die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermitte
 
 

§ 

 
1.  Lieferungen erfolgen ab Werk, wo auch der Erfüllungsort 
für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf 
Verlangen und Kosten des Auftraggebers wird die Ware
einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, 
die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, 
Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Schulden wir 
Installationsleistungen, ist der Erfüllungsort der Ort, an
Installation zu erfolgen hat. 
 
2.  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe 
auf den Auftraggeber über. Beim Versendungskauf geht 
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr
bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die
gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts 
entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, 
wenn der Auftraggeber im Verzug der Annahme ist.
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3.  Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Ware als 
abgenommen, wenn 
 

 die Lieferung bzw. Dienstleistung abgeschlossen ist, 
 wir unserem Auftraggeber unter Hinweis auf die 

Abnahmefiktion nach diesem Absatz die 
Abnahmefähigkeit mitgeteilt und ihn zur Abnahme 
aufgefordert haben, 

 nach der Lieferung 14 Kalendertage vergangen sind 
oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Ware 
begonnen hat und in diesem Fall seit der Lieferung 10 
Werktage vergangen sind und 

 unser Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses 
Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines 
uns angezeigten Mangels, der die Nutzung der Ware 
unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, 
unterlassen hat. 

 
4.  Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlässt er 
eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung 
aus anderen, vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen, so 
sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens 
einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu 
verlangen.  
 
5.  Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die 
Teillieferung für unseren Auftraggeber im Rahmen des 
vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die 
Lieferung der restlichen bestellten Waren sichergestellt ist und 
unserem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand 
oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, wir erklären uns 
zur Übernahme derartiger Kosten bereit). 
 
 

§
 
1.  Die Lieferfrist und die Leistungsfrist werden individuell 
vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. 
Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für 
Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei 
denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 
vereinbart worden ist. Die Lieferfrist und die Leistungsfrist sind 
eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware unser Werk 
verlassen hat oder wir Versandbereitschaft mitgeteilt haben. 
Wenn eine Versendung vereinbart ist, beziehen sich 
Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe 
an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten. 
 
2.  Die Einhaltung von Liefer- und Leistungsfristen setzt die 
Erfüllung von sämtlichen vertraglichen Pflichten unseres 
Auftraggebers (insbesondere Mitwirkungs- und Zahlungs-
verpflichtungen) voraus. Wir können - unbeschadet unserer 
Rechte aus Verzug des Auftraggebers - von diesem eine 
Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine 
Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den 
Zeitraum der Verzögerung und eine angemessene Anlauffrist 
verlangen, wenn unser Auftraggeber seinen vertraglichen 
Verpflichtungen und/oder Obliegenheiten uns gegenüber nicht 
nachkommt. 
 
3.  Sofern wir verbindliche Liefer- oder Leistungsfristen aus 
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den 
Auftraggeber hierüber unverzüglich informieren und 
gleichzeitig die voraussichtlichen, neuen Liefer- oder 
Leistungsfristen mitteilen. Ist die Lieferung oder Leistung auch 
innerhalb der neuen Liefer- oder Leistungsfrist nicht verfügbar, 
sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des 
Auftraggebers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Lieferung oder Leistung in diesem Sinne 
gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch  
 

unseren Zulieferer, vorausgesetzt wir haben ein kongruentes 
Deckungsgeschäft abgeschlossen und weder uns noch unseren 
Zulieferer trifft ein Verschulden. Entsprechendes gilt, wenn wir 
im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 
 
4.  Der Eintritt unseres Liefer- oder Leistungsverzugs bestimmt 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber 
eine Mahnung, die mindestens der Textform genügen muss, 
durch den Auftraggeber erforderlich. 
 
5.  Geraten wir mit unserer Lieferung oder Leistung in Verzug 
oder wird uns eine Lieferung oder Leistung gleich aus welchem 
Grund unmöglich, so ist die Haftung unsererseits auf 
Schadensersatz gemäß §10 dieser AGBs beschränkt. Unsere 
Rechte bei Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund von 
Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Lieferung oder 
Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. 
 
6. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder 
Leistung oder für Liefer- oder Leistungsverzögerungen, soweit 
diese durch höhere Gewalt oder sonstige zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse ausgelöst 
sind. Das gilt z.B. für Betriebsstörungen aller Art, 
Schwierigkeiten bei der Material- oder Energiebeschaffung, 
Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
Mangel an Arbeitskräften, an Energie- oder Rohstoffen, 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen oder behördlichen Maßnahmen, 
die wir nicht zu vertreten haben. Ergänzend gilt § 4 Absatz 3 
Satz 3. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die 
Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder 
Leistungsfristen oder verschieben sich Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich 
einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber in 
Folge der Verzögerung die Annahme der Lieferungen oder 
Leistungen nicht zuzumuten ist, kann er unverzüglich durch 
schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 
 
7.  Ist Lieferung oder Leistung auf Abruf vereinbart, sind alle 
Abrufe durch unseren Auftraggeber spätestens innerhalb von 12 
Monaten nach Vertragsschluss vorzunehmen, soweit nichts 
Abweichendes schriftlich vereinbart ist. 

8.  Vereinbaren die Vertragspartner nachträglich andere oder 
zusätzliche Lieferungen oder Leistungen, die sich auf 
vereinbarte Fristen auswirken, so verlängern sich diese Fristen 
um einen angemessenen Zeitraum. 
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§

 
1.  Die Preise richten sich nach den vertraglichen 
Vereinbarungen mit unserem Auftraggeber unter 
Berücksichtigung einer etwaigen Preisgleitklausel; sie gelten 
für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Liefer- und 
Leistungsumfang. Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk 
zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und 
zuzüglich Verpackung; bei Exportlieferungen zuzüglich Zoll 
sowie Gebühren und anderen öffentlichen Abgaben. Mehr- oder 
Sonderleistungen werden gesondert berechnet.  
 
2.  Beim Versendungskauf (§ 3 Abs. 1) trägt der Auftraggeber 
die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer 
gegebenenfalls vom Auftraggeber gewünschten 
Transportversicherung. Transport- und alle sonstigen Ver-
packungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung nehmen 
wir nicht zurück, sie werden Eigentum des Auftraggebers; 
ausgenommen sind Paletten und Gitterboxen sowie sonstige 
wiederverwendbare Behältnisse. 
 
3.  Der Kaufpreis ist fällig und ohne Abzüge zu zahlen innerhalb 
von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Leistung bzw. 
Lieferung bzw. Abnahme der Ware, soweit nicht schriftlich 
Abweichendes vereinbart ist. Bei Verträgen mit einem 
Leistungs- oder Lieferwert von mehr als 5.000,00 € sind wir 
jedoch berechtigt, eine Anzahlung in Höhe von 50 % des Preises 
zu verlangen. Die Anzahlung ist fällig und zu zahlen innerhalb 
von 14 Tagen ab Rechnungsstellung.  
 
4.  Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der 
Auftraggeber in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs 
zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu 
verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines 
weitergehenden Verzugsschadens vor. Unser Anspruch auf den 
kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) bleibt unberührt. 
 
5.  Dem Auftraggeber stehen Aufrechnungs- oder 
Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der 
Lieferung oder Leistung bleiben die Gegenrechte des 
Auftraggebers, insbesondere gemäß § 7 Abs. 5 Satz 2 dieser 
AGBs unberührt. 
 
6.  Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser 
Anspruch auf den Preis durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Auftraggebers gefährdet wird (z.B. durch Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), so sind wir nach den 
gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und - 
gegebenenfalls nach Fristsetzung - zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung 
unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den 
Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die 
Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.  
 
7.  Die Zurverfügungstellung von Mustern erfolgt 
grundsätzlich gegen Berechnung. Erfolgt eine Musterfreigabe, 
liegt kein Mangel vor, wenn gemäß dem Muster geliefert wird. 
Bemusterungen führen nicht zu einer Garantieübernahme 
unsererseits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§
 
1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer 
gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus Lieferverträgen 
und einer laufenden Geschäftsbeziehung behalten wir uns das 
Eigentum an den verkauften Waren vor. Die Ware sowie die nach 
den nachstehenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom 
Eigentumsvorbehalt umfasste Ware, wird nachfolgend 
„Vorbehaltsware“ genannt. Unser Auftraggeber verwahrt die 
Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. 
 
2.  Die Vorbehaltsware darf vor vollständiger Bezahlung der 
gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur 
Sicherheit übereignet werden. Unser Auftraggeber hat uns 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit 
Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware erfolgen, um uns die 
Durchsetzung unserer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern 
der Dritte nicht in der Lage sein sollte, uns die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder  
außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haften uns gegenüber 
hierfür unsere Auftraggeber. 
 
3.  Bei vertragswidrigem Verhalten unseres Auftraggebers, 
insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Preises, sind wir 
berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag 
zurückzutreten und/oder die Vorbehaltsware aufgrund des 
Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das 
Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung 
des Rücktrittes; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware 
herauszuverlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt 
unser Auftraggeber den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir 
diese Rechte nur geltend machen, wenn wir unserem 
Auftraggeber zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur 
Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
 
4.  Unser Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verarbeiten und zu 
veräußern. Die Weiterveräußerung ist nicht gestattet, wenn 
unser Auftraggeber in Zahlungsverzug gerät oder wenn ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist, ein 
Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse eingestellt 
worden ist sowie in Fällen der Geschäfts- oder 
Zahlungseinstellung. In jedem Fall sind wir dann berechtigt, aus 
wichtigem Grund einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware 
zu widersprechen. 
 
5.  Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange unser Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen 
uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist 
oder keine Insolvenzeröffnung oder Einstellung mangels Masse 
erfolgt und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit 
vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass 
unser Auftraggeber uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und 
den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
 
6.  Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere 
Forderungen um mehr als 10 %, werden wir auf Verlangen 
unseres Auftraggebers Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben. 
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§
 
1.  Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und 
Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im 
Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen 
unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei 
Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 
(Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB). 
 
2.  Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die 
Beschaffenheit der Ware bzw. Leistung getroffene 
Vereinbarung. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart 
wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein 
Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 2 und 3 BGB). Als 
Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware bzw. Leistung 
gelten alle Produktbeschreibungen, die Gegenstand des 
einzelnen Vertrages sind; es macht hierbei keinen Unterschied, 
ob die Produktbeschreibung von uns, vom Hersteller oder von 
unserem Auftraggeber stammt. Für öffentliche Äußerungen des 
Herstellers oder sonstiger Dritte (z.B. Werbeaussagen) 
übernehmen wir keine Haftung. 
 
3.  Die Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, 
dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist; das heißt, die gelieferten 
Waren bzw. Leistungen sind unverzüglich nach Übergabe an den 
Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten 
sorgfältig zu untersuchen. Zeigt sich bei der Untersuchung oder 
später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich 
Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie 
innerhalb von 7 Werktagen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von 
dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Auftraggeber 
offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung) innerhalb von 7 Werktagen ab Lieferung 
schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der 
Auftraggeber die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 
Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten 
Mangel ausgeschlossen. 
 
4.  Ist die gelieferte Sache oder Leistung mangelhaft, können 
wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung 
des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache oder Leistung (Ersatzlieferung) leisten. 
Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 
 
5.  Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon  
abhängig zu machen, ob der Auftraggeber den fälligen Preis 
bezahlt. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Preises 
zurückzubehalten. 
 
6.  Der Auftraggeber hat uns die zur geschuldeten 
Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, 
insbesondere die beanstandete Ware oder Leistung zu 
Prüfungszwecken bzw. gegebenenfalls zur Nacherfüllung am 
Erfüllungsort zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns 
der Auftraggeber die mangelhafte Sache frachtfrei am 
Erfüllungsort zur Verfügung zu stellen. Bei berechtigter 
Mängelrüge vergüten wir dem Auftraggeber die Kosten des 
günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten 
sich erhöhen, weil die Ware sich an einem anderen Ort als dem 
des Erfüllungsortes befindet. Stellt sich jedoch ein 
Mangelbeseitigungsverlangen des Auftraggebers als 
unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen 
Kosten vom Auftraggeber ersetzt verlangen, es sei denn die 
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Auftraggeber nicht 
erkennbar.  
 
 
 
 

7.  Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die 
Nacherfüllung vom Auftraggeber zu setzende angemessene 
Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen 
Vorschriften entbehrlich ist, kann der Auftraggeber vom Vertrag 
zurücktreten oder den Preis mindern. Bei einem unerheblichen 
Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 
 
8.  Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz bzw. 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen nur nach Maßgabe 
von § 10 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
 
9.  Bei Mängeln an Produkten oder Leistungen anderer 
Hersteller (z. B. Einzelteilen, Teilen von Baugruppen), die wir aus 
lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen 
können, werden wir nach unserer Wahl unsere 
Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller bzw. 
Lieferanten für Rechnung unseres Auftraggebers geltend 
machen oder an diesen abtreten. Gewährleistungsansprüche 
uns gegenüber bestehen bei derartigen Mängeln unter den 
sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser AGBs nur, 
wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten 
Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war 
oder beispielsweise aufgrund einer Insolvenz aussichtlos ist. 
Während der Dauer des Rechtsstreites ist die Verjährung des 
betreffenden Gewährleistungsanspruches unseres 
Auftraggebers uns gegenüber gehemmt. 
 
10.  Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne 
unsere Zustimmung den Liefer- oder Leistungsgegenstand 
ändert oder durch Dritte ändern lässt und die 
Mangelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 
erschwert wird. In jedem Fall hat unser Auftraggeber die durch 
die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mangelbeseitigung 
zu tragen. 
 

§ 
 
1.  Wir behalten uns das Eigentum, Urheberrecht bzw. geistige 
Eigentum an allen von uns abgegebenen Angeboten und 
Kostenvoranschlägen vor, sowie an allen Unterlagen, die wir 
unserem Auftraggeber zur Verfügung stellen, wie z. B. 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Modelle, Werkzeuge 
und andere Unterlagen und Hilfsmittel. Entsprechendes gilt für 
alle Leistungen, Muster, Proben, Abbildungen, Zeichnungen, 
Dokumentationen, Ideen, Umsetzungen, Entwicklungen, Pläne, 
Software, Technologien, Anwendungen, Beratungsergebnisse 
und sonstige geistige Schöpfungen. Der Auftraggeber darf 
derartige Gegenstände oder Unterlagen - es sei denn, es wurden 
anderweitige vertragliche Regelungen getroffen - Dritten 
außerhalb der Geschäftsbeziehung und ohne ausdrückliche 
Zustimmung unsererseits nicht zugänglich machen, 
bekanntgeben, selbst oder durch Dritte nutzen oder 
vervielfältigen; sie sind geheim zu halten. Wird der Auftrag nicht 
erteilt, ist auf unser Verlangen sämtliches Material unverzüglich 
zurückzugeben. Unser Auftraggeber hat auf Verlangen 
unsererseits die Gegenstände vollständig an uns 
zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, 
wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht 
mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum 
Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die 
Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum 
Zwecke üblicher Datensicherung. 
 
2.  Jeder Vertragspartner wird den anderen unverzüglich 
benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der 
Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder 
Urheberrechten Dritter geltend gemacht werden.  
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3.  In den Fällen, in denen der Liefergegenstand ein 
gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten 
verletzt, werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten 
den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass 
keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der 
Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten 
Funktionen erfüllt oder unserem Auftraggeber durch Abschluss 
eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt 
uns dies innerhalb eines angemessenen Zeitraumes nicht, ist 
unser Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten 
oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige 
Schadensersatzansprüche unseres Auftraggebers unterliegen 
den Beschränkungen in den nachstehenden Regelungen in § 9. 
 
4.  Fertigen oder entwickeln wir nach Weisungen unseres 
Auftraggebers oder erbringen wir Leistungen nach seinen 
Vorgaben, ist unser Auftraggeber verpflichtet, uns freizustellen 
von eventuellen Ansprüchen Dritter aus 
Schutzrechtsverletzungen / Urheberrechtsverletzungen und 
dergleichen, die uns gegenüber geltend gemacht werden.  
 
 

§
 
1.  Jegliche Unterlagen, die der Auftraggeber von uns 
vorvertraglich, zum Vertragsschluss oder auch während der 
Vertragsabwicklung erhält, insbesondere Kostenvoranschläge, 
Kalkulationen, konzeptionelle Papiere, Muster, 
Applikationsergebnisse, Machbarkeitsanalysen und Anderes 
verbleiben unser Eigentum. Wir halten die Eigentums- und 
Urheberrechte daran, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas 
anderes schriftlich vereinbart. Diese Unterlagen dürfen Dritten 
in keiner Form zugänglich gemacht werden.  
 
2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, erhaltene vertrauliche 
geschäftliche und technische Informationen sowie Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse auch nach Beendigung oder bei 
Nichtzustandekommen der Geschäftsbeziehung streng 
vertraulich zu behandeln und ausschließlich für Zwecke des 
Vertrages zu verwenden. 
 
3.  Der Auftraggeber verpflichtet sich zur Geheimhaltung über 
alle Informationen, Teile, Kenntnisse und Wahrnehmungen, die 
ihm bei Besuchen, Präsentationen, sowie allen anderen 
geschäftlichen Kontakten usw., zugänglich gemacht werden, 
auch wenn sie nicht ausdrücklich als geheim oder vertraulich 
bezeichnet werden bzw. erkennbar sind.  
 
 

§
 
1.  Soweit sich aus diesen AGBs einschließlich der 
nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir 
bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 
 
2.  Auf Schadensersatz haften wir - gleich aus welchem 
Rechtsgrund -  im Rahmen der Verschuldenshaftung jedoch nur 
bei Vorsatz und bei grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher 
Fahrlässigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen 
Haftungsmaßstabes nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für 
Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten) nur  
 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit, 
 für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht (das heißt einer Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in 
diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens 
begrenzt. 

 

3.  Die sich aus Absatz 2 ergebenden  
Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt 
für Ansprüche des Auftraggebers nach dem 
Produkthaftungsgesetz und bei Arglist. 
 
4.  Wir haften nicht für Schäden, die durch 
Vertragserzeugnisse oder -leistungen verursacht worden sind, 
sofern diese Schäden aufgrund einer Überprüfung der 
Arbeitsergebnisse der Vertragserzeugnisse oder –leistungen in 
regelmäßigen Abständen hätten vermieden werden können. 
Eventuelle Produkthaftungsansprüche bleiben von den 
vorstehenden Einschränkungen unberührt. 
 
4.  Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel 
besteht, kann der Auftraggeber nur zurücktreten oder kündigen, 
wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies 
Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gemäß §§ 
651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 
 
5.  Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und 
Beschränkungen nebst Rückausnahmen gelten im gleichen 
Umfange zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
 
6.  Soweit unsere Mitarbeiter technische Auskünfte geben oder 
beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratungen 
nicht zu dem von uns geschuldeten vertraglich vereinbarten 
Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und 
unter Ausschluss jeder Haftung. 
 
 
§
 
1.  Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- 
und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware 
oder ab Abnahme der Leistung.  
 
2.  Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für 
vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche 
des Auftraggebers, die auf einem Mangel der Ware oder 
Leistung beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen 
gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu 
einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche 
des Auftraggebers gemäß § 10 Abs. 2 sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich nach 
den gesetzlichen Verjährungsvorschriften.  
 
 

§
 
1.  Für diese AGBs und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des internationalen 
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts (CISG). 
Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts 
gemäß § 6 unterliegen dem Recht am jeweiligen Lageort der 
Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des 
deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. 
 
2.  Vertragssprache ist Deutsch. 
 
3.  Ist der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 
ausschließlicher - auch internationaler - Gerichtsstand für alle  
sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch 
auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des 
Auftraggebers zu erheben. 
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4. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages oder dieser 
AGBs bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für das 
Schriftformerfordernis. 
 
5.  Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser 
AGBs unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen und 
Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten 
sich anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmungen unter Beachtung des Grundsatzes von Treu und 
Glauben eine solche geeignete, ihrem Sinn entsprechende, 
wirksame Regelung zu vereinbaren, deren Inhalt wirtschaftlich 
der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung bestmöglich 
entspricht. Soweit der Vertrag oder diese AGBs 
Regelungslücken enthalten, gelten zur Auffüllung dieser 
Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als 
vereinbart, welche die Vertragspartner nach den 
wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck 
dieser AGBs vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke 
gekannt hätten. 
 
Hinweis: Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass wir 
Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zum Zwecke der 
Datenverarbeitung speichern und uns das Recht vorbehalten, 
die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten 
zu übermitteln. 
 


